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Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates findet 
am  

Donnerstag, 3. Mai 2012, 19:00 Uhr
- im Großen Sitzungssaal des Rathauses 

Lauchringen -
statt. 
Punkt 1 :   "Der Bürger hat das Wort" 
  
Punkt 2 :   Präsentation des Zwischenergebnisses zur 

Erarbeitung eines Nahwärmekonzeptes für die 
Gemeinde Lauchringen 

  
Punkt 3 :   Vergabe der Bauarbeiten zur Erschließung des 

Gewerbegebietes "Wiggenberg-West" 
  
Punkt 4 :   1. Änderung des Bebauungsplanes 

"Unterstöcken / Am Landvogtweg", OT 
Unterlauchringen, im vereinfachten Verfahren 
nach § 13 BauGB. 

a.) Prüfung der abgegebenen Stellungnahmen 
während der Anhörungsfrist 
b.) Satzungsbeschluss 

  
Punkt 5 :   2. Änderung des Bebauungsplanes "Kirchstraße", 

OT Oberlauchringen; 

a) Aufstellungsbeschluss zur Änderung des 
Bebauungsplanes "Kirchstraße" 
b) Beschluss, die Änderung nach § 13 BauGB als 
vereinfachtes Verfahren durchzuführen. 
c) Zustimmung zum Änderungsentwurf und 
Beschluss, den betroffenen Bürgern und den 
berührten Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. 

  
Punkt 6 :   Aufhebung des Bebauungsplanes "Am 

Bündtenweg", OT Unterlauchringen 

a.) Beschluss zur Aufhebung des 
Bebauungsplanes "Am Bündtenweg" 
b.) Beschluss, die Aufhebung nach § 13 BauGB 
im vereinfachten Verfahren durchzuführen; 
c.) Zustimmung zum Aufhebungsentwurf und 
Beschluss, den betroffenen Bürgern und den 
berührten Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. 

  
Punkt 7 :   Bebauungsplan "Bodenäcker / PV-Anlage"; OT 

Oberlauchringen 

a.) Behandlung der während der frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB 
und der Beteiligung der betroffenen Behörden 
und Träger öffentlicher Belange eingegangenen 
Anregungen und Stellungnahmen und 
Einarbeitung in die Planunterlagen 
b.) Billigung des Planentwurfs bestehend aus 
Satzung, Begründung mit Umweltbericht, 
Textlichen Festsetzungen und Planteil und 
Beschluss den Planentwurf nach § 3 Abs. 2 
BauGB öffentlich auszulegen. 

  
Punkt 8 :   Verschiedenes, Bekanntgaben 
  
Punkt 8.1 :  Erhalt der Protokolle 
  
Punkt 8.2 : Sonstige Bekanntgaben 
  
Punkt 8.3 :  Anträge, Anfragen 

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt. 

Öffentliche Sitzung 
des Gemeinderates


